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3. Für die Finanzierung der planmäßigen Investitio
nen im I. Quartal 1955 werden den Betrieben zins
lose Darlehen über die Deutsche Investitionsbank 
zur Verfügung gestellt, die im II. Quartal 1955 
unter Anwendung dieser Verordnung abzurechnen 
sind. Die Höhe der Darlehen richtet sich nach dem 
Erfüllungsstand der Investitionen bis zu ihrer 
planmäßigen Höhe unter Berücksichtigung der von 
den Betrieben und Hauptverwaltungen aufzubnn- 
genden Amortisationsanteilen für Investitionen.

Berlin, den 6. Januar 1955

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium der Finanzen 
G r o t e w o h l  D r .  L o c h

Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Ministerrates

Erste Durchführungsbestimmung
zur Verordnung über die Regelung der Ent
schädigung für erloschene vererbliche und 
veräußerliche Apothekenbetriebsrechte.

Vom 12. Januar 1955

Auf Grund des § 9 der Verordnung vom 23. Dezem
ber 1954 über die Regelung der Entschädigung für er
loschene vererbliche und veräußerliche Apotheken
betriebsrechte (GBl. I 1955 S. 5) wird im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen und dem Mini
sterium der Justiz folgendes bestimmt:

§ 1
Als Entschädigung bereits gezahlte Teilbeträge wer

den auf den Barbetrag gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung 
angerechnet. Der über diesen Barbetrag hinausgehende 
Teil der bereits geleisteten Barzahlungen wird auf den 
durch Eintragung eines Sparguthabens gemäß § 4 Abs. 2 
der Verordnung abzugeltenden Teil der Entschädigung 
angerechnet.

§ 2

Sind als Entschädigungsberechtigte mehrere Erben 
vorhanden, so sind sie aufzufordern, einen Bevollmäch
tigten für die Vertretung im Entschädigungsve’-fahren 
und als Empfangsberechtigten für die Entschäd'gungs- 
leistung zu benennen. Der Entschädigungsbetrag wird, 
wenn kein Bevollmächtigter für die Entgegennahme der 
Entschädigungsleistung benannt ist, beim Staatlichen 
Notariat Berlin-Mitte hinterlegt.

§ 3
Die beim Ministerium für Gesundheitswesen vorlie

genden Entschädigungsanträge werden listenmäßig zu
sammengestellt. Diese Liste ist bei dem Rat des Kreises — 
Abteilung Gesundheitswesen — und bei dem Rat des 
Kreises — Abteilung Finanzen — zur Einsichtnahme 
durch die Gläubiger, die eine Forderung gemäß § 5 der 
Verordnung haben, drei Wochen lang auszulegen. Be
ginn und Ende der Auslegung werden unter Hinweis 
auf die Verordnung im Gesetzblatt Teil I Nr. 2 vom 
Ministerium für Gesundheitswesen bekanntgemacht. Die 
Gläubiger können während der Zeit der Auslegung der 
Liste auch Auskünfte über die Liste bei den Auslesungs
stellen schriftlich einholen.

§ 4

Die Forderungen gemäß § 5 der Verordnung haben die 
Gläubiger innerhalb fünf Wochen nach Bekannt
machung der Auslegung der Liste beim Ministerium für 
Gesundheitswesen schriftlich anzumelöen. Wird die An
meldung nicht direkt dem Ministerium für Gesund
heitswesen übergeben, dann gilt als Anmeldungstag 
der Tag der Aufgabe bei der Post. Nur die rechtzeitig 
angemeldeten Forderungen werden im Rahmen des 
Entschädigungsverfahrens berücksichtigt. Die Geltend
machung der Forderungen außerhalb des Entschädi- 
gungsverfahrens bleibt unberührt.

§ 5

(1) Nach Ablauf der Anmeldefrist gemäß § 4 hat 
das Ministerium für Gesundheitswesen vor Erteilung 
des Feststellungsbescheides (§ 2 der Verordnung) über 
die rechtzeitig angemeldeten Forderungen dem Ent
schädigungsberechtigten Mitteilung zu geben. Die Mit
teilung muß die Rechtsmittelbelehrung nach Abs. 2 
enthalten.

(2) Der Entschädigungsberechtigte kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung beim 
Ministerium für Gesundheitswesen schriftlich Einwen
dungen gegen die Forderungen, mit denen gegen die 
Entschädigungsforderung aufgerechnet werden soll, 
erheben.

(3) Die Gläubiger, gegen deren angemeldete Forde
rungen Einwendungen erhoben werden, sind durch 
das Ministerium für Gesundheitswesen unverzüglich 
unter besonderem Hinweis auf § 6 entsprechend zu be
nachrichtigen.

§ 6
(1) Die nach § 4 angemeldeten oder nach § 1 Abs. 3 

der Verordnung durch Anerkennung des Entschädi
gungsberechtigten ermittelten Forderungen werden 
gegen die Entschädigungsforderungen nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4 aufgerechnet. Die Gläubiger, deren 
Forderungen aufgerechnet wurden, sind entsprechend 
zu benachrichtigen.

(2) Auf gerechnete Forderungen werden erst nach Er
teilung des Feststellungsbescheides (§ 2 der Verord
nung) auf das vom Gläubiger angegebene Konto über
wiesen.

(3) Mit Forderungen, gegen die der Entschädigungs
berechtigte Einwendungen erhoben hat, wird nicht 
aufgerechnet, es sei denn, daß nachträglich der Nach
weis gemäß Abs. 4 erbracht wird.

(4) Hat der Entschädigungsberechtigte Einwendun
gen erhoben, so ist der auf die bestrittene Forderung 
entfallende /Teil der Entschädigungsforderung einzu- 
behalten, solange nicht feststeht, ob der strittige Betrag 
dem Gläubiger (§ 4) oder dem Entschädigungsberech
tigten gebührt. Die Befriedigung der Entschädigungs
berechtigten erfährt hierdurch keinen Aufschub.

(5) Weist der Entschädigungsberechtigte dem Mini
sterium für Gesundheitswesen nach, daß die bestrit
tene Forderung nicht besteht, so ist der bisher strittige 
Betrag dem für den Entschädigungsberechtigten nach 
§ 4 Abs. 2 der Verordnung eingetragenen Spargut
haben gutzuschreiben. Wurde der bisher strittige Be-


